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schaftsräumen sind je Strafgefangener eine 
Mindestfläche sowie Rauminhalt, Belüf
tung, Beleuchtung, Beheizung und sanitäre 
Anlagen ausreichend zu gewährleisten.

Anmerkung: Vgl. §53 der l.DB zum StVG 
(Reg.-Nr. З.1.).

§43
Ernährung
(1) Strafgefangene erhalten eine auf er
nährungswissenschaftlichen und medizini
schen Erkenntnissen beruhende Gemein
schaftsverpflegung. Entsprechend dem Cha
rakter und der Schwere der Arbeit wird 
zusätzliche Verpflegung gewährt. Aus ge
sundheitlichen Gründen erfolgt auf ärzt
liche Anordnung gesonderte Verpflegung. 
Die Zusammensetzung und der Nährwert 
der Verpflegung sind medizinisch zu über
wachen.
(2) Auf Antrag soll Strafgefangenen im 
Rahmen der Möglichkeiten eine ihren reli
giösen, nationalen oder ethnischen Sitten 
entsprechende Verpflegung gewährt wer
den.

Anmerkung: Vgl. § 54 der 1. DB zum StVG 
(Reg.-Nr. З.1.).

§44
Bekleidung
(1) Strafgefangene erhalten der Jahreszeit 
gemäße Bekleidung, deren Wechsel entspre
chend den hygienischen Erfordernissen zu 
gewährleisten ist.
(2) Das Tragen eigener Bekleidungsstücke 
kann gestattet werden.
(3) Während des Arbeitseinsatzes haben 
Strafgefangene die festgelegte Arbeitsklei
dung zu tragen. Sie wird ihnen zur Verfü
gung gestellt.

§45
Gewährleistung des Gesundheitsschutzes
und Sicherstellung
der medizinischen Betreuung
(1) Für die medizinische Betreuung und 
Behandlung Strafgefangener, die Einhal
tung der Grundsätze der Hygiene und den 
Infektionsschutz sowie den vorbeugenden 
Gesundheitsschutz gelten die allgemeinen 
Rechtsvorschriften entsprechend.
(2) Strafgefangene sind unverzüglich nach 
Aufnahme in eine Strafvollzugseinrichtung 
oder ir ein Jugendhaus ärztlich zu unter

suchen. Während des Arbeitseinsatzes ist 
den Strafgefangenen arbeitsmedizinische 
Betreuung nach den allgemeinen Rechts
vorschriften zu gewähren.
(3) Bei der Einzelunterbringung und bei der 
Anwendung der Sicherungsmaßnahme Ab
sonderung oder Unterbringung in Einzel
haft sowie beim Arrest sind die Strafgefan
genen unter ärztlicher Kontrolle zu hal
ten.
(4) Die ambulante und stationäre medizini
sche Betreuung und Behandlung wird durch 
das medizinische Personal des Strafvollzu
ges wahrgenommen. Sie wird in den medi
zinischen Einrichtungen des Strafvollzuges 
durchgeführt. Bei Notwendigkeit kann sie 
in anderen staatlichen medizinischen Ein
richtungen erfolgen.

Anmerkung: Vgl. §55 der l.DB zum StVG 
(Reg.-Nr. З.1.).

§46
Körperpflege
Den Strafgefangenen ist die tägliche Kör
perpflege zu gewährleisten. Für die allge
meine Körperhygiene sind den Strafgefan
genen die Körperpflegemittel zur Verfü
gung zu stellen.

§47
Aufenthalt im Freien
(1) Strafgefangenen ist täglich mindestens 
eine Stunde Aufenthalt im Freien zu ge
währen, sofern die Witterungsbedingungen 
das zulassen.
(2) Der Aufenthalt im Freien soll unter Be
achtung des Alters und des Gesundheitszu
standes der Strafgefangenen gestaltet und 
mit gymnastischen Übungen verbunden 
werden. Die Strafgefangenen können sich 
beim Aufenthalt im Freien zwanglos auf 
dem dafür vorgesehenen Gelände bewegen 
und sich unterhalten.

Anmerkung: Vgl. §56 der l.DB zum StVG 
(Reg.-Nr. З.1.).

§48
Einkauf
In den Strafvollzugseinrichtungen und Ju
gendhäusern ist den Strafgefangenen der 
Einkauf von Waren des persönlichen Be
darfs zu ermöglichen. Das Warenangebot 
muß den Bedingungen des Strafvollzuges 
entsprechen und den Bedürfnissen der 
Strafgefangenen angepaßt sein.
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